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Vorwort zur 13. Auflage
Obwohl die Kriminalistik an den deutschen Universitäten als eigenständige Wissenschaft 
nicht etabliert ist, besteht unverändert ein starkes Bedürfnis nach einem Lehrbuch zu 
diesem Thema. Diese Feststellung wird eindrucksvoll durch den Umstand belegt, dass 
das vorliegende Buch inzwischen in dreizehn Auflagen erschienen ist. Dem angehenden 
Polizeibeamten wird ein fundiertes kriminalistisches Grundwissen vermittelt, damit er 
die Sofortmaßnahmen des polizeilichen Alltags bewältigen kann. Gleichzeitig soll sein 
Interesse an einer Fortbildung zum Spezialisten geweckt werden und einen Einblick in 
die Führungssysteme der Polizei erhalten. 

Die Kriminalistik ist eine spannende Profession, weil in ihr die Erkenntnisse fast aller 
anderen Natur- und Geisteswissenschaften verwendet werden. Darüber hinaus fließt 
auch die allgemeine Lebenserfahrung in die Sachverhaltsermittlung mit ein. 

Für die aktuelle Auflage wurde Vorsitzender Richter am Landgericht de Vries als Mitautor 
gewonnen. Dennoch sind Konzept und Stil des bisherigen Werkes bestehen geblieben, 
das gilt ganz besonders für das kriminalistische Denken. Das Kapitel 4 zur Kriminaltech-
nik wurde gekürzt und der gesamte Text der Vorauflage gestrafft, um das Buch leser-
freundlicher zu gestalten. Geblieben ist vor allem das von Robert Weihmann verfolgte 
Ziel einer rechtsstaatlichen Kriminalistik. Der Polizeibeamte muss bereits zu Beginn 
seiner Ausbildung verinnerlichen, dass sich die Aufklärung von Straftaten im Rahmen 
der Strafprozessordnung und der dazu ergangenen Rechtsprechung zu bewegen hat. 

Dafür gibt es zwei Gründe: Beweise, die entgegen der Rechtsordnung gewonnen wur-
den, sind im Zweifel vor Gericht nicht verwertbar und ein Ermittler, der sich nicht selbst 
an die Rechtsordnung hält, verliert die moralische Legitimation für die Strafverfolgung. 

Die Literaturhinweise und die Rechtsprechungsnachweise sind auf dem neuesten Stand. 

Wir danken Frau Jung für ihre intensive Tätigkeit als Lektorin. 

Für Kritik, Anregungen und Hinweise wären wir sehr dankbar.

Hilden, im August 2014

                      	 Robert Weihmann                      	 Hinrich de Vries

Kontakt:               	 www.weihmann.info                    	 hinrich.devries@lg-bonn.de
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Deutscher Bundestag (Hg.), Materialien der Enquête-
Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen 
der SED-Diktatur in Deutschland“, Band IV, Recht, Justiz 
und Polizei im SED-Staat, Baden-Baden 1995, S. 138

Rathert,	 Verbrechen und Verschwörung: Arthur Nebe – Der Kripo-
Chef des Dritten Reiches, Münster 2001

Rott,	 Wehrhafter Demokrat und deutsch-jüdischer Patriot – Zur 
Erinnerung an Bernhard Weiß, Die Polizei 2011, 89 
Bernhard Weiß war Polizeipräsident in Berlin im Dritten Reich 
und wehrte sich gegen die NS-Diktatur.

Roggemann,	 Das Recht als Instrument im Kampf um die Machterhaltung 
– Die letzten Jahre der DDR, in: Deutscher Bundestag, 
Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von 
Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“, 
Band IV, Recht, Justiz und Polizei im SED-Staat, Baden-
Baden 1995, S. 761

Sarge,	 Materialien der 3. wissenschaftlichen Konferenz des Straf- 
und Militärkollegiums des Obersten Gerichts, Ost-Berlin 
1987

Saupe,	 Der Historiker als Detektiv. Der Detektiv als Historiker. 
Bielefeld 2009

Schaap,	 Dienst- und Fachaufsicht in der Kripo. Einige unvollständige 
Anmerkungen eines Kommissariatsleiters, Kriminalistik 
2005, 717

Schirrmacher,	 EGO, Das Spiel des Lebens, München 2013

Schmelz,	 Sozialistische Kriminalistik und Kriminologie in der DDR, 
Frankfurt / M, Band I, 2010, Band II, 2013

Schmidt,	 Gangster, Opfer, Detektive, Eine Typengeschichte des 
Kriminalromans, Frankfurt/M. 1989

Schneider,	 Internationales Handbuch der Kriminologie, Berlin 2009

Schneikert,	 Die Kriminalpolizei, Kriminaltaktik und Kriminaltechnik, 
Lübeck 1927

Schröder,	 Was wirklich war. DDR als Unrechtsstaat, FAZ vom 6.1. 
2014, S. 7 
Richard Schröder ist DDR-Bürger, Philosoph und SPD-Politiker. 
Er hat promoviert und habilitiert.
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Schulte, 	 Ordnung und Vernichtung – Die Polizei im NS-Staat, 
Kriminalistik 2011, 667

Schulz,	 Normiertes Misstrauen – Der Verdacht im Strafverfahren, 
Frankfurt/M. 2001 Habilitationsschrift

Simmroß, 	 Kriminalpolizei im 21. Jahrhundert – Anpassung oder 
Abschaffung, Die Polizei 2011, 192 

Skirl, 	 Wegsperren? Ein Gefängnisdirektor über Sinn und Unsinn 
der Sicherungsverwahrung, Frankfurt/M. 2012 
Michael Skirl ist Jurist und Leiter der Justizvollzugsanstalt 
Werl mit 900 Schwerkriminellen, davon 100 mit lebenslanger 
Freiheitsstrafe und 90 Sicherungsverwahrte.

Sofsky,	 Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager, 
Frankfurt/M. 1993 
Habilitationsschrift

Soiné,	 Kriminalistische Erfahrung als Rechtserkenntnisquelle. 
Erfahrungssätze als erkenntnistheoretische Grundlagen 
der juristischen Entscheidungen, in: Kriminalistik 2010, 
S. 275

	 Kriminalistische List im Ermittlungsverfahren, NStZ 2010, 
569 

	 Meilensteine der Kriminalistik. Zur Verbrechensbekämpfung 
im Wandel der Zeit, Kriminalistik 1993, 575

Stelzer, 	 (Hg.), Sozialistische Kriminalistik (DDR), Band 1, 1977, 
Band 2, 1979, Band 3.1, 1986, und Band 3.2, 1984

Stieber,	 Practisches Lehrbuch der Criminalpolizei, Berlin 1860, 
Reprint Leipzig 1983.

Stock,	 Selbstverständnis, Inhalte und Methoden einer Polizeiwis-
senschaft, in: PFA-Schriftenreihe 1+2/2000, S. 101–122

Voigt / Gries,	 Karriereangebote, Karrieremuster und Eliterekrutierung 
[in der DDR], in: Deutscher Bundestag, Materialien der 
Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und 
Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“, Band III – 3, 
Ideologie, Integration und Disziplinierung, Baden-Baden 
1995, S. 1901

de Vries,	 Historik und Kriminalistik. Kriminalistik als Wissenschaft, 
Kriminalistik 2010, 301

	 Fehlerforschung in der Kriminalistik, Die Polizei 2014, 134 

Wagner,	 Hitlers Kriminalisten – Die Deutsche Kriminalpolizei und 
der Nationalsozialismus, München 2002

Walder, 	 Kriminalistisches Denken, 4. Aufl., Bern 1975
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Weiner,	 FBI. Die wahre Geschichte einer legendären Organisation, 
Frankfurt/M. 2012

Weil, 	 Ärzte als inoffizielle Mitarbeiter des MfS der DDR, Göttingen 
2007

Welzer,	 Täter – Wie durch „Partikulare Rationalität“ aus ganz 
normalen Menschen Massenmörder werden, Frankfurt/M. 
2005

Werkentin,	 Politische Strafjustiz in der Ära Ulbricht. Der Richter als 
Zeremonienmeister, Berlin 1995

Wieking,	 Die Entwicklung der weiblichen Kriminalpolizei in Deutsch-
land von den Anfängen bis zur Gegenwart, Lübeck 1958

Wolf, 	 Verlorene Prozesse, Berlin 2009

Wunschik,	 Hauptabteilung VII, Ministerium des Innern, Deutsche 
Volkspolizei, in: BStU (Hg.) Anatomie der Staatssicherheit 
(MfS-Handbuch), Berlin 2008

Ziercke,	 Das Bundeskriminalamt stellt sich seiner Geschichte, 
Sonderband der Reihe Polizei + Forschung, Köln 2008 
Jörg Ziercke ist der aktuelle Präsident des BKA.

1.1.2	 Weiterführende Hinweise

1.1.2.1	 Kriminalistische Sachbücher / Aufsätze

1.1.2.1.1	Lesenswerte Sachbücher mit echten Kriminalfällen

Amelung, 	 Die Entführung, Neuss 1997 
Die Entführung von Richard Oetker durch Dieter Zlof am 
14.12.1976

Aust / Laabs,	 Heimatschutz. Der Staat und die Mordserie der NSU, 
München 2014 
Eine ausführliche Darstellung über den Rechts-Terrorismus 
des „National-Sozialistischen-Untergrund“ (NSU) in Deutsch-
land von 2000 bis 2007.

Ennigkeit / Höhn, 	 Um Leben und Tod. Wie weit darf man gehen, um das 
Leben eines Kindes zu retten? – Der Fall Jakob von 
Metzler – Protokoll eines Verbrechens, München 2011 
Ein Buch über den Foltervorwurf und das Gerichtsverfahren 
gegen den Einsatzleiter Wolfgang Daschner und den Verneh-
mungsbeamten Ortwin Ennigkeit; Entführung und Ermordung 
des Kindes, Erpressung der Eltern. 

Funke, 	 Mein Leben als Dagobert, Berlin 1998 
Arno Funke hat zwischen 1992–1994 viele Erpressungen 
zum Nachteil von Kaufhäusern begangen und schildert seine 
Straftaten.
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Henning, 	 Ein deutscher Sommer, Berlin 2013 
Eine ausführliche Darstellung der Geiselnahme Gladbeck 
vom 16. bis18.8.1988 mit den Führungsstrukturen und Ein-
satzmaßnahmen der Polizei.

Hoppmann, 	 Die Entwicklung der Rasterfahndung und DNA-Rei-
henuntersuchung. Zwei Jahrzehnte aus der Sicht einer 
Mordkommission, Kriminalistik 2013, 147 
Drei Teile, aus der Praxis für die Praxis

Lugmeier, 	 Der Mann, der aus dem Fenster sprang, München 2005 
Der Autor schildert seinen Geldtransportraub von 2 Mio. DM 
zum Nachteil der Dresdner Bank in Frankfurt/M. am 30.10.1975, 
seine Flucht- und Verstecktechniken und seine Festnahme.

Peters, 	 RAF. Terrorismus in Deutschland, Stuttgart 1991 
Eine ausführliche Darstellung über den Links-Terrorismus 
der „Roten Armee Fraktion“ (RAF) in Deutschland von 1968 
bis 1991.

Reemtsma, 	 Im Keller, Hamburg 1997 
Jan Philipp Reemtsma ist das Opfer der Entführung durch 
Thomas Drach am 25.3.1996. Er schildert auch die polizei-
lichen Maßnahmen.

Rückert, 	 Todfreunde, DIE ZEIT vom 24.9.2009, S. 19–23 
Das Verhältnis zwischen dem Leiter der Mordkommission 
Mönchengladbach Hans-Josef [Hennes] Jöris und dem 
sechsfachen Mörder Otto Debisch.

Thiel, 	 SOKO im Einsatz. Der Fall Mirco und weitere brisante 
Kriminalgeschichten, Berlin 2012, S. 85 ff. 
Ingo Thiel ist Leiter von Mordkommissionen am Niederrhein, 
Mönchengladbach. Der Fall Mirco verlangte ununterbrochen 
146 Tage lang höchsten Ermittlungsaufwand mit klassischen 
Methoden, innovativen Einfällen und eisernem Willen. Der 
Schwerpunkt liegt auf der ununterbrochenen Arbeit in Sachen 
Mirco. Der Autor gibt wichtige Einsichten und Anregungen 
zum „kriminalistischen Denken“ (Kapitel 1.5.3) mit den Fakten 
des Falles auf den Seiten 93, 101, 106, 109, 111, 112, 114, 
120, 127, 132, 133, 145, 151, 154, 156, 163, 172, 194, 221

Thiess, 	 Mordkommission. Wenn das Grauen zum Alltag wird. Der 
Leiter von Mordkommissionen in München berichtet über 
wahre Fälle, München 2012. 
Richard Thies ist Leiter von Mordkommissionen in Bayern. Er 
beschreibt 30 interessante Fälle, Methoden der Vernehmung 
(S. 110-117), den Aufbau und die Struktur von Mordkommis-
sionen sowie den Jour-Staatsanwalt (S. 37).
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1.1.2.1.2	Historische Sachbücher

Avé-Lallemant,	 Das deutsche Gaunertum. Erstauflage 1858, Reprint 
Wiesbaden 1998 
Der Jurist Friedrich Avé-Lallemant (1809–1892) war maß-
geblich an der Erneuerung des Polizeiwesens in Lübeck 
beteiligt. Er schrieb auch über die Kriminalität seiner Zeit 
und die Bemühungen bei der Verbrechensbekämpfung, die 
der heutigen ähneln.

Mittmann / Hillich,	 Die Kriminalliteratur der DDR. 1949–1990, Berlin 1991

Mittmann, 	 Fahndung. Große Fälle der Volkspolizei, Berlin 1995 
Fälle zwischen 1945 und 1961. Vorwort von der Historikerin 
Bärbel Schönefeld. Kriminalistik unter dem Denkmuster des 
„Kalten Krieges“; Kapitel 1.3.3.5.2

	 Rufen Sie die MUK. Mordgeschichten aus der DDR, Berlin 
1998

Thorwald, 	 Das Jahrhundert der Detektive. Weg und Abenteuer der 
Kriminalistik, Zürich 1954

	 Die Stunde der Detektive. Werden und Welten der Krimi-
nalistik, Zürich 1962 

	 Die gnadenlose Jagd. Roman der Kriminalistik, Zürich 
1973
Der Solinger Autor (1915–2006) schrieb unter Pseudonym 
und hieß Heinz Bongartz.

1.1.2.2	 Historische Gerichtsentscheidungen

Eine ganz andere Dichtungsgattung ist die Überlieferung von historischen Gerichts-
entscheidungen. Hier steht der Richter im Mittelpunkt, insbesondere der Strafrich-
ter. Es geht um Schuld und Sühne in der Realität. Der Strafverteidiger Reinhard 
Georg Birkenstock hat eine wunderbare Zusammenstellung von 56 Gerichtsent-
scheidungen herausgegeben. Die Texte halten sich streng an die historischen 
Vorlagen. Die Spannbreite der Fälle fängt natürlich mit König Salomons Urteil 
an, über Lessings „Nathan der Weise“, Zuckmayers „Hauptmann von Köpenick“, 
Hacks’ „Der Müller von Sanssouci“, Kafkas „Prozess“ bis zu Fritz Teufels „Wenn’s 
der Wahrheitsfindung dient“.

Der große Unterschied zur Kriminalliteratur besteht darin, dass die Gerichts-
verhandlungen in der großen Mehrzahl die gängigen Alltagsverfehlungen zeigen. 
Darüber hinaus wird mit den Gerichtsentscheidungen das Fundament von Recht 
und Rechtsprechung gezeigt. Es ist das Bemühen des Staates, Gerechtigkeit zu 
verbreiten (Birkenstock, S. 9).
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1.2	 Geschichte der Kriminalistik

1.2.1	 Kriminalistik und Strafrecht
Die Kriminalistik ist eng mit dem Strafrecht verbunden. Sie ist eine juristische Wissen-
schaft, weil jede taktische Entscheidung gleichzeitig eine (strafprozess-)rechtliche 
ist. Das gilt insbesondere für die Beweisführung (Kapitel 3), die Vernehmung (Kapitel 
11) und auch für die Kriminaltechnik (Kapitel 4). Zunächst nur als juristisches Thema 
angesehen, wurde „Kriminalistik“ in Deutschland an den Universitäten als Teilgebiet 
der Jurisprudenz behandelt. Bekanntester Vertreter dieser Wissenschaftsrichtung 
dürfte Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach (1775–1833) gewesen sein. Als 
Rechtsphilosoph, Präsident des Appellationsgerichts in Ansbach und Kriminalwis-
senschaftler hat er die moderne deutsche Strafrechtslehre geprägt. Er formulierte 
den Satz: „nulla poena sine lege“ (keine Strafe ohne Gesetz). Er benutzte die Kri-
minalistik als Mittel der Rechtsanwendung. Doch blieb sie ein reines „Handwerk“ für 
die positivistischen Beweisregeln, die in den Inquisitionsprozessen ihren Anfang 
hatten. Der Richter, zugleich Ankläger und Rechtsprecher, hatte das Vorliegen der 
Schuld nach formalen Beweisregeln festzustellen. Dabei kam es nicht auf seine 
Überzeugung an. So musste z.B. ein Angeklagter verurteilt werden, wenn er ein 
Geständnis abgelegt hatte. Ob das Geständnis durch die Folter erpresst worden 
war, spielte dabei keine Rolle. Doch die allgemeine Aufklärungsbewegung des 18. 
und 19. Jahrhunderts veränderte auch die Rechtsprechung.

Natürlich gab es schon lange vor dieser Zeit kriminalistisches Denken, auch, wenn 
der Begriff nicht benutzt wurde. So steht in der Bibel das Beispiel von „Susanne im 
Bade“, in dem zwei Lügner in der Vernehmung überführt werden (Kapitel 1.7.1). 
Ferner gibt es eine umfangreiche Literaturgeschichte der deutschsprachigen Kri-
minalistik. Besonders intensiv hat im 19. Jahrhundert Friedrich Avé-Lallemant auf 
diesem Gebiet geforscht und Literatur vom 16. Jahrhundert an aufgelistet.

Die jüngere deutsche kriminalistische Literatur wird gut in der Serie Profile zusam-
mengefasst, die Persönlichkeiten der Kriminalistik und Kriminologie vorstellt.

Zeitschrift Kriminalistik 1972: 
•	 Erich Wulffen, S. 177 
•	 Cesare Beccaria, S. 225
•	 Ernst Gennat, S. 271
•	 Hans Groß, S. 321
•	 Cesare Lombroso, S. 367
•	 Friedrich Johannes Palitzsch, S. 417
•	 Johannes Schober, S. 475
•	 Robert Heindl, S. 570
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Zeitschrift Kriminalistik 1973: 
•	 Edmund Mezger, S. 24
•	 Gustav Aschaffenburg, S. 72
•	 Albert Hellwig, S. 111
•	 Sigmund Freud, S. 156
•	 Friederike Wieking, S. 212
•	 Friedrich Avé-Lallemant, S. 241
•	 Christian Thomasius, S. 302
•	 Georg Paul Hönn, S. 350
•	 Hans Schneikert, S. 392
•	 Friedrich Eberhardt, S. 442

Zeitschrift Kriminalistik 1974: 
•	 Clarence Darrow, S. 21
•	 Wilhelm Stieber, S. 56
•	 Karl Mittermaier, S. 157 
•	 Sydney Smith, S. 212
•	 William Penn, S. 258
•	 Harry Söderman, S. 357 
•	 Johann Hinrich Wichern, S. 408 

Zeitschrift Kriminalistik 1976: 
•	 Hans von Hentig, S. 129
•	 Walter Zirpinz, S. 272
•	 Rudolf Klaiber, S. 369 
•	 Franz Meinert, S. 500

Darüber hinaus haben das Grundgesetz und die höchstrichterlichen Entscheidungen 
erlaubte kriminalistische Maßnahmen beschrieben, die in Meilensteine für die 
Kriminalistik zusammengefasst sind (Kapitel 1.2.7.2).

1.2.2	 Freie Beweiswürdigung
Die Einflüsse aus Frankreich und England brachten nach und nach die Einführung 
der freien Beweiswürdigung. Zwischen 1838 und 1879 wurden die Folter sowie die 
Lügen- und Ungehorsamsstrafen zur Erreichung von Geständnissen abgeschafft. 
Der Richter urteilte jetzt aufgrund seiner freien Überzeugung nach der Beweisauf-
nahme, ohne an starre Regeln für die Anerkennung von Beweisen gebunden zu sein. 
Jetzt kam es auf eine argumentative Auseinandersetzung mit dem Beweisstoff an. 
Es galt, dem Täter seine Tat und seine Schuld zu beweisen. Diese neue Methode 
zeigte der großherzoglich-badische Amtmann zu Heidelberg Franz von Jagemann 
in seinem 1838 veröffentlichten „Handbuch der gerichtlichen Untersuchungskunde“. 
Es gilt als Anfang der Entwicklung der Kriminalistik als selbstständige Disziplin.
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1.2.3	 Kriminalistisches Seminar
Der Kriminalpolitiker und Strafrechtslehrer Franz von Liszt (1851–1919) gründete 
im Jahre 1882 an der Universität Marburg das Kriminalistische Seminar, weil er 
eine umfassende kriminalistische Ausbildung für die angehenden Juristen für unum-
gänglich hielt. Franz von Liszt fasste, dem Grundsatz der Interdisziplinarität folgend, 
neben dem Straf- und Strafprozessrecht die Kriminalsoziologie, die Kriminalbiologie, 
die Untersuchungskunde, die Lehre von der Strafvollstreckung und die Kriminalpo-
litik in einem Fächerkanon zusammen. Die nicht juristischen Einzelgebiete fanden 
sich hierbei unter dem Begriff „Strafrechtliche Hilfswissenschaften“ wieder. Ebenso 
forderte von Liszt die Einrichtung einer kriminalistischen Sammlung, eine Art 
Kriminalmuseum, damit sich die Studenten anhand von Anschauungsmaterial 
mit den Methoden der Verbrechensbekämpfung vertraut machen konnten. Darüber 
hinaus forderte er eine akademische Ausbildung für Kriminalpraktiker, vergleichbar 
der praktischen Ausbildung für Juristen.

1.2.4	 Hans Groß
Als Begründer der wissenschaftlichen Kriminalistik und Kriminologie im deutschspra-
chigen Raum gilt Hans Groß (1847–1915). In Graz geboren, wurde er nach dem 
Studium der Rechtswissenschaft Untersuchungsrichter, Hauptverhandlungsrichter 
und Staatsanwalt. In spektakulären Prozessen überführte Groß die Lügenden mithilfe 
der Erkenntnisse der Naturwissenschaften. So machte Groß diese Disziplinen für 
die Verbrechensbekämpfung nutzbar. 

Zwar ist der Sachbeweis ein hervorragendes und unverzichtbares Fahndungshilfs-
mittel mit einem hohen Identifizierungswert und zeigt sehr oft den Weg zur Aufklä-
rung von Tatserien, der Personalbeweis stellt jedoch nach wie vor das wichtigere 
Beweismittel für die Urteilsfindung dar (Kapitel 3.5).

Da es bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts noch keine Staatsanwaltschaft gab (Kapitel 
19.2), hatten die Untersuchungsrichter die Hauptaufgaben der Verbrechens-
bekämpfung zu bewältigen. Deshalb sah Groß deren Ausbildung als besonders 
wichtig für die Verbesserung der Straftatenbekämpfung an. Deshalb schrieb er 1893 
das „Handbuch für Untersuchungsrichter“, das ab der sechsten Auflage (1913) in 
„Handbuch der Kriminalistik“ umbenannt wurde und zuletzt 1976 in der zehnten 
Auflage erschienen ist. Es wurde in alle Kultursprachen übersetzt und gilt als Stan-
dardwerk. Ferner veröffentlichte Groß Publikationen zur „Criminalpsychologie“ und 
gründete die Zeitschrift „Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik“, die ab 
1916 als „Archiv für Kriminologie“ weitergeführt wurde. Aber auch ganz praktische 
Neuerungen entwickelte er, z.B. den heute noch benutzten „Tatortkoffer“, den er 
„Commissionstasche“ nannte (Bachhiesl).

Um sich ganz der Erforschung von Verbrechen und Verbrechern zuwenden zu 
können, folgte Groß 1898 dem Ruf an die Universität von Czernowitz (Ukraine), 
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wirkte an der Universität in Prag und wurde 1905 Professor für Strafrecht an 
der Karl-Franzens-Universität in Graz. Dort gelang es ihm 1912, innerhalb der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät ein Institut für Kriminologie zu gründen.

Groß bezeichnete die gesamte Verbrechensbekämpfung als „Kriminalpolitik“ und 
unterteilte diese in „juristische“ und „nicht juristische“ Kriminalwissenschaften. Die 
Kriminologie war für ihn die Lehre von den Erscheinungsformen und Ursachen 
des Verbrechens und eine „nicht juristische“ Kriminalwissenschaft. Die Kriminali-
stik war für „Rechtsanwendung und -entwicklung“ zuständig. Gleichwohl ordnete 
er sie den „nicht juristischen Wissenschaften“ zu, weil die Gesetze noch keine 
Vorschriften für die Art und Weise der kriminalistischen Ermittlungen kannten und 
die Polizei eine untergeordnete Hilfsfunktion hatte (Kapitel 19.2). Damals wurde 
die eigentliche kriminalistische Arbeit vom Untersuchungsführer vorgenommen, 
der Jurist war. Bei diesem war klar, dass seine Tätigkeit „juristisch“ ist. Jedoch 
musste er kriminalistische Methoden erlernen (Groß / Geerds, Band II, S. 514; 
Kapitel 1.4.2.1). Doch das ist heute ganz anders. Die Strafprozessordnung und die 
vielen höchstrichterlichen Entscheidungen haben die gesamte Kriminalistik geprägt 
und sind für die Strafverfolgungsbehörden verbindlich (Art. 20 Abs. 3 GG; Kapitel 
1.4.2.1). Insofern ist die Kriminalistik eine juristische Wissenschaft.
Im Institut für Kriminologie richtete Groß ein Kriminalmuseum ein. Eine Samm-
lung von Gegenständen und Schriftstücken, die in Strafverfahren von Bedeutung 
waren. Es sollte den Studenten der Rechtswissenschaft die Erscheinungsformen 
und die Methoden der Aufklärung von Verbrechen näher bringen. Darüber hinaus 
wurden in diesem Institut auch Gutachten gefertigt, zuletzt auf dem Gebiet der 
Grafologie. Mit der Auflösung des Kriminologischen Institutes im Jahr 1977 verlor 
das Kriminalmuseum an Bedeutung.

Unter der Führung des „Institutes für Österreichische Rechtsgeschichte und 
Europäische Rechtsentwicklung“ hat Professor Dr. Gernot Kocher in Graz das 
Kriminalmuseum zum Gedenken an Hans Groß neu belebt, der sicher als „Vater 
der Kriminalistik“ bezeichnet werden kann. Es wurde am 23.2.2003 wieder eröffnet. 
Einmal wöchentlich ist es auch der Öffentlichkeit zugänglich (Bachhiesl). 

1.2.5	 Kriminalistik in Preußen
Die tatsächliche Aufnahme der kriminalistischen Lehre an einer deutschen Uni-
versität (Berlin) erfolgte aber erst 1920. Der Preußische Minister für Wissenschaft, 
Kunst und Volksbildung erteilte Hans Schneikert (1876–1944) den Auftrag: „Die 
kriminalistischen Hilfswissenschaften, insbesondere die Kriminalpsychologie und 
den polizeilichen Erkennungsdienst, in Vorlesungen und, soweit erforderlich, in 
Übungen zu vertreten“. Schneikert, mit Hans Groß befreundet, war zu dieser Zeit 
Leiter des Erkennungsdienstes beim Berliner Polizeipräsidium.

Im Jahre 1930 erhielt ein weiterer Praktiker, der Leiter der Berliner Kriminalpolizei, 
Max Hagemann (1883–1968), vom Preußischen Minister einen Lehrauftrag für Kri-
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minalistik und strafrechtliche Hilfswissenschaften an der Universität in Berlin. Diese 
Lehrtätigkeit übte er bis zum Wintersemester 1944/45 aus. Danach trat Hagemann 
von 1951–1952 als erster Präsident des neu geschaffenen Bundeskriminalamtes 
wieder in die Öffentlichkeit.

1.2.6	 Kriminalistik in der Deutschen Demokratischen 
Republik (DDR)

Die wissenschaftliche Tradition der Kriminalistik wurde in Deutschland nur in der 
DDR an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin fortgesetzt. Neben Mitarbeitern der 
Zollverwaltung und des Ministeriums für Staatssicherheit konnten ausgewählte 
Kriminalisten den akademischen Abschluss „Diplomkriminalist“ erwerben und auch 
promovieren. Dieses Studium und ein vorgeschalteter Abschluss in Marxismus-
Leninismus waren Voraussetzung für eine Verwendung im höheren Dienst. Promo-
vieren konnte man allerdings nicht im Fach Kriminalistik. Wer sich als Kriminalist 
dem Staat und der Stasi unterordnete und deren Ziele unterstützte, wurde einem 
Juristen, der promovieren sollte, zugeordnet. Bis zu zehn Personen konnten so 
an einer Dissertation arbeiten. Im Ergebnis erhielten alle den akademischen Grad 
„Dr. jur.“. Dabei konnten alle übrigen Beteiligten auch Kriminalisten sein und ein 
kriminalistisches Thema bearbeiten.

Allerdings wurde die Kriminalistik in der DDR nicht als ernst zu nehmende Wissen-
schaft betrieben, denn: „Wahrheit und Erkenntnisse waren zu heiligen Formeln einer 
unantastbaren Ideologiewelt geworden. Ein freier und kontroverser Austausch war 
nicht möglich; Wissenschaft ohne Meinungsfreiheit ist aber undenkbar. Wissen-
schaft war hier nicht mehr Suche nach Lösungen für Probleme, sondern nur noch 
Rechtfertigungsideologie“ (Kowalczuk, S. 63). Die Wissenschaftlichkeit in den 
Büchern „Sozialistische Kriminalistik“ sollte durch den Aufdruck aufgewertet werden: 
„Als Lehrbuch für die Aus- und Weiterbildung an Universitäten und Hochschulen 
anerkannt“. Dabei war es selbstverständlich, dass in den richtungsweisenden 
Veröffentlichungen die Grundlagen der DDR-Kriminalistik mit Aussagen von Lenin 
und Engels begründet wurden. Eine systematische Auswertung der Kriminalität 
fand jedoch nicht statt, weil die Kriminalstatistik geheim gehalten wurde (Kapitel 
1.3.3.5; Mertens, 1998, S. 103).

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands am 3.10.1990 wäre eine gute Gele-
genheit gewesen, die an der Humboldt-Universität vorhandenen Ansätze einer 
Verknüpfung von Rechtswissenschaft und Kriminalistik aufzunehmen, auf allge-
meines Hochschulniveau zu heben und unter rechtsstaatlichen und demokratischen 
Bedingungen fortzuentwickeln. Doch der Senat von Berlin beschloss bereits am 
18.12.1990, den Fachbereich Kriminalistik an der Humboldt-Universität „mangels 
Bedarfs“ nicht fortzuführen. Die Studiengänge sind 1994 ausgelaufen.

Alle Versuche der Vertreter einer sozialistischen Kriminalistik (Stelzer u.a.), die Kri-
minalistik nach 1990 doch noch an einer Hochschule zu etablieren, sind gescheitert. 
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Sie konnten dieses Ziel auch nicht über die Deutsche Gesellschaft für Kriminalistik 
(DGfK) erreichen (Berthel, S. 53, 56). Die DGfK hat es auch nach zehn Jahren nicht 
geschafft, als wissenschaftliche Institution in der Politik, in der Kriminalwissenschaft 
und in den Medien wahrgenommen zu werden.

1.2.7	 Kriminalistik in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) / 
Meilensteine

1.2.7.1	 Kriminalistik in der BRD

Die Kriminalistik als universitäres Studienziel mit direktem Berufszugang zum hö-
heren Dienst der Kriminalpolizei kann jedoch nur entwickelt werden, wenn es zur 
Besinnung auf die geistigen und ethischen Werte kommt und der Wille zu einer ernst-
haften wissenschaftlichen Vertiefung geweckt werden kann. Das handwerksmäßige 
Beherrschen der Kriminalistik allein begründet allerdings noch keine Wissenschaft.
Denn zwischen Wissenschaft und Ausbildung besteht ein wesentlicher Unter-
schied. Hagemann (unter 1.) erinnert hier zu Recht an die heute noch gültige An-
trittsrede von Friedrich Schiller an der Universität Jena im Jahre 1789, der darin 
die ethischen Unterschiede des Erwerbens von Kenntnissen durch Ausbildung 
und durch Studium darlegt. „Nicht das mühsame Erlernen der Teilgebiete einer 
Disziplin, das möglichst wortgetreue Reproduzieren des Erlernten und die penible 
Abgrenzung der Teilgebiete zueinander führen zur Erkenntnis. Vielmehr ist nach 
dem Vordringen bis zum Kern des Problems über das Thema zu reflektieren und 
alle Erkenntnisse zu einem harmonischen Ganzen zusammenzufügen.“

In den westlichen Bundesländern wurde nach 1945 das Studienfach Kriminalistik 
in polizeiinternen Ausbildungsveranstaltungen von Kriminalpraktikern unterrichtet. 
Dabei war die Landeskriminalschule in Neuss als selbstständige Einrichtung zur 
Aus- und Fortbildung von Kriminalisten einzigartig. Erst ab 1976 ist Kriminalistik 
Lehrfach an den Fachhochschulen des Bundes und der Länder und wird im Staats-
examen geprüft. Dabei führt die Fachhochschule des Landes Baden-Württemberg 
den Zusatz „Hochschule für Polizei“. In Bremen heißt sie „Hochschule für öffentliche 
Verwaltung, Fachbereich für Polizei“.

Der einzige ernst zu nehmende Versuch, in der alten Bundesrepublik die Kri-
minalistik als eigenständiges Hochschulstudium einzuführen, wurde 1978 an der 
Universität Ulm unternommen. In einem achtsemestrigen Studiengang „Krimi-
nalwissenschaften“ sollten neben Kriminalistik die Kriminologie, Rechtswissen-
schaften, Naturwissenschaften, Führungswissenschaften, Medizin, Psychologie und 
Wirtschaftswissenschaften gelehrt werden und mit einem Diplom abschließen. Eine 
Promotion zum „Dr. rer. crim.“ war vorgesehen. Der Genehmigungsantrag an das 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst des Landes Baden-Württemberg wurde 
jedoch mit dem Hinweis auf die angespannte Haushaltslage abgelehnt.

Dabei hat es insgesamt nicht an Versuchen gefehlt, die Kriminalistik an Hoch-
schulen zu lehren. Während der Weimarer Zeit und unmittelbar nach dem Zweiten 
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Weltkrieg hat es innerhalb des deutschsprachigen Raumes in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz, viele Neugründungen von Kriminalistischen Instituten an 
den Universitäten gegeben. Ihr Bestand ist jedoch nie über eine Einführungsphase 
hinausgegangen, obwohl die Wissenschaftlichkeit dieser Disziplin nicht infrage steht. 
Denn es geht auch hier um rational begründetes, methodisch und systematisch 
überprüfbares Wissen, das durch Forschung, Lehre und aus überlieferter Literatur 
gebildet wird. Dafür gibt es eine einfache Ursache. Als ordentliche Professoren 
standen für diese Disziplin Juristen und Mediziner zur Verfügung. Dabei zeigte sich 
sehr schnell, dass den Juristen die erforderliche naturwissenschaftliche und den 
Medizinern die notwendige juristische Ausbildung fehlt (Fischer). 

Das Fehlen eines Lehrstuhls für Kriminalistik an Universitäten hat zur Folge, 
dass Gesetzgebung und Rechtsprechung weiterhin auf unabhängige akademische 
Innovation verzichten müssen. Die fähigen Kriminalisten in der Polizei stehen dazu 
nicht zur Verfügung. Sie sind richtigerweise zur Loyalität gegenüber ihren Vorgesetz-
ten aus Verwaltung und Politik verpflichtet und somit nicht frei in ihrem Forschen, 
Handeln, Denken und insbesondere nicht frei in ihren öffentlichen Äußerungen. 
Das gilt ebenso für Angehörige polizeieigener wissenschaftlicher Institute. Diese 
Einschränkung besteht auch für Stellungnahmen anlässlich aktueller Kriminalfälle, 
die in der Öffentlichkeit diskutiert werden. 

Als selbstständige Wissenschaft (LT-Drs. 13/6258, S. 29) bedient sich die Krimi-
nalistik der Adaption von Wissen aus allen anderen Wissenschaften und kommt 
so zu vielen theoretischen Erkenntnissen und zu überzeugenden Ergebnissen. 
Ein Lehrstuhl für Kriminalistik an einer Universität würde diese Entwicklung be-
schleunigen und die Orientierung erleichtern. Es ist zu hoffen, dass die Deutsche 
Hochschule der Polizei (Kapitel 1.4.3.1) diese Aufgabe übernimmt. Selbst die 
Akkreditierungsagentur fordert, dass dort „zum Fächerkanon vor allem auch Kri-
minalistik und Kriminologie gehören“ (Heckmann, S. 97, 100).

Weil die Fachhochschulen des Bundes und der Bundesländer sowie die Institute 
beim Bundeskriminalamt auf ihrer wissenschaftlichen Freiheit der Lehre bestehen, 
entwickeln sich nebeneinander unterschiedliche Systeme und unterschiedliche 
Terminologien, wie es seit längerer Zeit nicht nur im Bereich der Fallanalyse zu 
beklagen ist. So ist z.B. die „Operative Fallanalyse“ nur auf rund ein Prozent der 
Straftaten anwendbar und zeigt große Probleme in der Beweisführung (Kapitel 
16.5). Eine „Kriminalistische Fallanalyse“ (Kapitel 5.3) wird bei mehr als 80 % der 
Delikte angewendet, sie gibt es aber nur regional und in sehr unterschiedlichen 
Formen. Einen ausführlichen Diskurs mit dem Ziel der Vereinheitlichung ist in der 
derzeitigen Situation nicht in Sicht. 

Das kriminalistische Studium hat sich in den letzten Jahren grundlegend ver-
ändert. Die Bundesländer und der Bund haben inzwischen Hochschulen und 
Fachhochschulen für die Polizei eingerichtet und stellten ab 2007 den bisherigen 
Diplomstudiengang auf den Bachelor-Studiengang und die Deutsche Hochschule 
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der Polizei (Kapitel 1.4.3.1) auf den Master-Studiengang um. Die Universität 
Bochum bietet im Master-Studiengang „Polizeiwissenschaft und Kriminologie“ 
ebenfalls Kriminalistik an. Die Inhalte der Kriminalistik haben sich dadurch aber 
nicht verändert.

Die Bundesländer und der Bund verfolgen in der polizeilichen Ausbildung mit der 
Kriminalistik im Bachelor-Studiengang verschiedene Studienziele. Die Bandbreite 
erstreckt sich vom polizeilichen Generalisten im Streifendienst über den traditio-
nellen Kriminalisten bis zum privatwirtschaftlichen Studiengang für Sicherheits-
Management, so seit 2007 in Hamburg und Schleswig-Holstein.

Studierende werden unmittelbar nach dem Abitur und / oder als Aufstiegsbeamte 
aus dem mittleren Dienst zugelassen. Deren Studienzeit dauert drei Jahre. Darüber 
hinaus wird an Polizeischulen bzw. Polizei-Instituten oder Polizeiakademien für den 
mittleren und für den gehobenen Dienst Kriminalistik gelehrt.

Die Lehrkräfte werden mit verschiedener Lehrdauer eingesetzt. Einige gehen wäh-
rend ihres gesamten Berufslebens dieser Aufgabe nach, andere verlassen in einem 
Rotationssystem bereits nach fünf bis sieben Jahren die Lehre und gehen wieder 
in den Exekutivdienst zurück. Darüber hinaus werden nebenamtliche (Honorar-)
Lehrkräfte von Semester (Modul) zu Semester (Modul) verpflichtet.

1.2.7.2	 Meilensteine für die Kriminalistik

Bei der chronologischen Darstellung der „Meilensteine für die Kriminalistik“ 
geht es nicht um aufsehenerregende Kriminalfälle, wie im „Pitaval“ von Francois 
Gayot de Pitaval (1673–1743), der noch heute unter „Der neue Pitaval“ aufgelegt 
wird, oder um die „Fehlerquellen im Strafprozess“ von Karl Peters, auch nicht um 
„Das Jahrhundert der Detektive“ und „Die Stunde der Detektive“ von Jürgen Thor-
wald. Es geht um Gesetzgebung und Rechtsprechung, die die Befugnisse der 
Strafverfolgungsbehörden beschränken, damit ein faires Strafverfahren gesichert 
ist und die Würde des Menschen im Mittelpunkt unseres Handelns steht (Art. 1 
GG; Kapitel 3.3). Die Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus und mit der DDR 
sind hierfür abschreckende Beispiele (Kapitel 1.3.3.3 und 1.3.3.5). Sie zeigen die 
Notwendigkeit und Wichtigkeit der „Meilensteine“ in der Alltagsarbeit. Der Mensch 
darf nicht zum Objekt der Strafverfolgung herabgewürdigt werden.

Die Meilensteine der Kriminalistik zeigen die kontinuierlichen Veränderungen der 
Methoden und der Organisation der Verbrechensbekämpfung. Ziele dieser Be-
kämpfung sind die Reduzierung von Straftaten, insbesondere von schwerwiegenden, 
um so Rechtssicherheit und Gerechtigkeit zu verbreiten. 

Um den zeitlichen Fortschritt der Erkenntnisse und den stetigen Wandel der Werte 
der Gesellschaft darzustellen, ist die Tabellendarstellung gewählt worden. Die 
ausführlichen Beschreibungen zu den hier angegebenen Zeitmarken können über 
das Stichwortverzeichnis gefunden werden.
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Meilensteine der Kriminalistik
1740 Abschaffung der Folter durch Friedrich den Großen.
1811 Mit Kabinettsorder vom 1.2.1811 von Friedrich Wilhelm III wurde beim Po-

lizeipräsidium in Berlin die Kriminalabteilung eingerichtet, die am 1.4.1811 
ihre Arbeit aufnahm. Dieses Datum wird als „Geburtsstunde der Krimi-
nalpolizei“ in Deutschland angesehen.

1838 Das Land Sachsen hat mit Gesetz vom 30.3.1838 die „Freie Beweiswür-
digung“ eingeführt.

1841 Franz von Jagemann veröffentlicht das Handbuch der gerichtlichen Un-
tersuchungskunde. Es ist der Anfang der wissenschaftlichen Kriminalistik.

1877 Durch das Gerichtsverfassungsgesetz wird die Staatsanwaltschaft ein-
geführt.

1852 In Berlin wird die Revierkriminalpolizei eingeführt, sodass die flächen-
deckende Anwendung der Kriminalistik möglich wird.

1881 Der Franzose Alphonse Bertillon entwickelt das Körpermessverfahren, 
um mit elf Körpermaßen Wiederholungstäter zu identifizieren. Der von 
ihm entwickelte „Bertillon-Stuhl“ wird noch heute bei der Fotografie von 
Straftätern benutzt.

1893 Hans Groß (1847–1915, Österreicher), Untersuchungsrichter und Profes-
sor für Strafrecht an der Universität in Graz, veröffentlicht das „Handbuch für 
Untersuchungsrichter“. Er gilt als der Begründer der deutschsprachigen 
wissenschaftlichen Kriminalistik. 

1892 Unter dem Titel „Fingerprints“ beschreibt der Engländer Francis Galton 
wissenschaftlich die Einmaligkeit und Unveränderbarkeit des Fingerab-
drucks.

1900 Der Deutsche Karl Landsteiner entdeckt die Verschiedenheit des menschli-
chen Blutes durch die Blutkörperchenmerkmale und unterteilt sie in sieben 
Blutgruppen.
Der Engländer Edward Henry entwickelt eine Methode der Klassifizierung 
von Fingerabdrücken, sodass diese in Karteien abgelegt werden können. 
Damit konnte einer neu eingehender Fingerabdruck einfacher mit dem 
Kartei-Bestand verglichen werden.

1903 Der deutsche Professor für Strafrecht Ernst von Beling entwickelt die 
„Rücksichten“, die besondere Bedeutung haben und die wir heute Be-
weisverbote nennen.

1923 Gründung von IKPO – INTERPOL in Wien zur Bekämpfung des interna-
tionalen Verbrechertums. Es handelt sich um eine „Büro-Behörde“, die 
Informationen auswertet und weiterleitet.
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Meilensteine der Kriminalistik
1924 Die Einführung der freien Beweiswürdigung (§ 261 StPO) überträgt die 

Verantwortung für die Verurteilung allein dem Richter. 

Die Einführung der Beweismittelverbote löst den Konflikt bei Zeugen, 
die ihre besondere Vertraulichkeit zu Angehörigen und Vertrauten wahren 
wollen (§§ 52, 53, 53a, 81c Abs. 3, §§ 54, 96, 97 und 252 StPO) 

1925 In Preußen wird das Landeskriminalamt eingerichtet. Damit konnten für 
die Kriminalpolizei standardisierte Ermittlungsmethoden entwickelt werden, 
die der Rechtsstaatlichkeit dienen.

1930 Gesetzlich festgelegte verbotene Vernehmungsmethoden und Beweis-
verwertungsverbote durch die Einführung von § 136a StPO. Dadurch soll 
die Würde des Menschen auch im Strafverfahren gewahrt bleiben.

1949 Durch die Erfahrungen mit der NS-Diktatur und dem darin selbstherrlich 
agierenden „Polizeistaat“ wurde am 14.4.1949 durch die Militärgouver-
neure mit dem „Polizeibrief“ in Deutschland die örtliche Zuständigkeit der 
Polizei auf ihre Bundesländer beschränkt. Davon ausgenommen war die 
Kriminalpolizei, die bundesweit schwerwiegende Straftaten aufdecken 
und aufklären soll (Art. 73 und 87 GG).

1951 Durch die Erlaubnis im „Polizeibrief“ (siehe 1949) wurden das Bundeskri-
minalamt und die Landeskriminalämter mit dem BKA-Gesetz eingerichtet. 
Ihre Aufgabe ist die Zusammenarbeit in kriminalpolizeilichen Angelegen-
heiten. Für die internationale Zusammenarbeit ist das Bundeskriminalamt 
zuständig.

1952 Der Bundesgerichtshof begründet die Beweiskraft des Fingerabdrucks 
zur Identifizierung von Personen (BGH, Urt. v. 24.6.1953 – 3 StR 229/52, 
JR 1952, 445).

1952 Der Bundesgerichtshof weist dem Tatrichter allein die Aufgabe zu, die 
Glaubwürdigkeit und den Wahrheitsgehalt von Zeugenaussagen zu be-
werten (BGHSt 3, 52, 53; §§ 78, 155, 261, 264 StPO).

1954 Die allgemein anerkannten Erfahrungssätze der Wissenschaft sind Ge-
setze im Sinne von § 337 StPO (BGHSt 6, 70, 72).

1954 Der Lügendetektor ist für die Wahrheitsfindung ungeeignet (BGHSt 5, 
332; BGHSt 44, 308)

1954 Zeugen vom Hörensagen werden zugelassen, das können sein: Verneh-
mungsbeamte, VP-Führer oder Privatpersonen (BGHSt 6, 209, 210; BGHSt 
13, 1, 4; BGHSt 17, 382, 385; BGHSt 33, 178, 182; BGH, NStZ 1988, 144).

1957 Die subjektive Überzeugung des Richters muss mit objektiven Tatsa-
chen belegt werden (BGHSt 10, 208, 209; BGHZ 53, 245, 256 – Anastasia).

1960 Die Wahrheit darf nicht um jeden Preis erforscht werden (BGHSt 14, 358, 
365; BGHSt 17, 337, 348; BGHSt 31, 304, 308).
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Meilensteine der Kriminalistik
1964 Der Mensch darf nicht zum Objekt der Strafverfolgung herabgewürdigt 

werden (BGHSt 17, 28, 33).
1964 Einführung der Belehrung vor der Beschuldigten- und Zeugen-Verneh-

mung (§ 163a Abs. 3 und 4 StPO).
1966 Sachverständige haben dem Richter nur Sachkunde zu vermitteln. Über 

die Glaubwürdigkeit und den Wahrheitsgehalt des Inhaltes entscheidet 
allein der Richter (BGHSt 21, 62; §§ 78, 155, 261, 264 StPO)

1967 Dem einschreitenden Beamten wird für die Richtigkeit seines Handelns 
ein Ermessen zugestanden. Dadurch werden die Amtshandlungen nicht 
rechtswidrig, wenn er sich geirrt hat (BGHSt 21, 334, 363).

1972 In den USA werden „Fingerprints“, anhand von Winkelfunktionen durch 
Automaten verglichen. Mit dieser Technik können Fingerabdrücke klassi-
fiziert und massenhaft mit Datenbeständen verglichen werden. 

In Deutschland wird diese Methode erst 1992 unter dem Begriff „AFIS“ 
(Automatisiertes-Fingerabdruck-Identifizierungs-System) eingeführt. 

1973 Im „Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte“ vom 
19.12.1966 wird die Selbstbelastungs-Freiheit für Beschuldigte beschlos-
sen. Dieser gilt jetzt auch für Deutschland (Pakt, Art. 14 Abs. 3 Buchst. g, 
BGBl. 1973 II, 1534, 1540; BGHSt 5, 332, 334; BGHSt 34, 39, 46).

1974 Beschuldigte haben jederzeit das Recht auf Beistand eines Verteidigers 
(§ 137 StPO).

1975 Der Zeugenbeweis ist für das Strafverfahren der wichtigste Beweis 
(BVerfGE 38, 105; BGHSt 32, 127).

1978 Einführung der allgemeinen Zeugenpflicht durch das Bundesverfassungs-
gericht (BVerfGE 49, 280, 284). Erst ab 2009 wird diese Pflicht auch in 
§ 48 StPO festgeschrieben.

1981 Die Sperrerklärung bei V-Personen nach § 96 StPO obliegt allein der 
Polizei durch das Innenministerium (BVerfGE 57, 250, 282; BGHSt 41, 36).

1984 Die kriminalistische Erfahrung bestimmt den Verdachtsgrad (BVerfG, 
NJW 1984, 1451).

1985 Der Engländer Alec Jeffreys entdeckt die Identifizierungsmöglichkeit 
von Lebewesen durch die DNA / DNS (Desoxyribonuklein-acid / -säure). 
In der Kriminalistik wird diese Methode inzwischen häufiger angewendet 
als der Vergleich mit Fingerabdrücken.

1986 Der ehemalige Leiter des Landeskriminalamtes von Niedersachsen und 
Chefredakteur der Zeitschrift „Kriminalistik“ Waldemar Burghard über-
nimmt die philosophische „intellektuelle Redlichkeit“ als Standard für 
die Kriminalistik.
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Meilensteine der Kriminalistik
1991 Der Bundesgerichtshof begründet die Beweiskrat der DNA / DNS (Des-

oxyribonuklein-acid / -säure) zur Identifizierung von Lebewesen (BGH, 
NStZ 1991, 554).

1992 Die Methode der computergestützten Identifizierung von Fingerabdrücken 
mit Hilfe von Winkelfunktionen „AFIS“ (Automatisiertes Fingerabdruck-
Identifizierungs-System) wird in Deutschland eingeführt (Siehe: 1972 
„Fingerprints“).

1994 Zur Bekämpfung des internationalen Verbrechertums richtet die Europä-
ische Union die polizeiliche Informationsstelle EUROPOL in der niederlän-
dischen Stadt Den Haag ein. Es handelt sich um eine „Büro-Behörde“, die 
Informationen auswertet und weiterleitet.

1998 Für die Vernehmungssituation „Aussage gegen Aussage“ werden 
grundsätzliche Regeln festgelegt (BGHSt 44, 153, 158; BVerfG, NJW 
2003, 2444).

2005 Kriminalistik ist eine selbstständige Wissenschaft, deren Selbststän-
digkeit auch im Zusammenhang mit den zu entwickelnden Polizeiwissen-
schaften erhalten bleibt (NRW-LT-Drs. 13/6258, 23, 29, Erläuterungen 
zum DHPol-Gesetz).

2007 Die Verdächtigen-Vernehmung ist in der Strafprozessordnung nicht 
geregelt, sondern nur die von Zeugen und Beschuldigten. Für diese Situ-
ation hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Verdächtige zunächst 
Zeugen sind (BGH, NJW 2007, 2706).

2009 Zeugen können jederzeit einen Anwalt als Beistand nehmen (§ 68b StPO).
2011 Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) stärkt die Un-

schuldsvermutung (EGMR, 2011, 1789, Rn. 51).
2012 Der Bundesgerichtshof nennt die Prüfmerkmale für die Massenuntersu-

chungen zur DNA- / DNS-Bestimmung (Desoxyribonuklein-acid / -säure) 
nach § 81h StPO (BGH, NStZ 2013, 242).

2014 Der hessische Verfassungsgerichtshof gibt Hinweise, welche Maßnahmen 
rechtmäßig sind und erfolgreich sein können, um die Gefährdung eines 
gesperrten Zeugen auszuschließen, u.a. die audiovisuelle Vernehmung 
(Hess. VGH, NJW 2014, 240).

Eine weitere Gruppe kriminalistischer Regeln ist auch den Meilensteinen zuzu-
rechnen. Es handelt sich hierbei überwiegend um die Untersuchungsmethoden 
in der Kriminaltechnik. Der Richter ist an diese Methoden dann gebunden, wenn 
sie allgemein wissenschaftlich anerkannt sind (BGHSt 6, 70, 72; s. auch Soiné, 
1993, S. 575).
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1.3	 Geschichte der Kriminalpolizei
Die Einrichtung selbstständiger Kriminalpolizeien ist in allen Staaten der Welt die 
Reaktion auf die ständig wachsende Gewaltkriminalität. Die starke Zunahme von 
Verbrechen, eine geringe Aufklärung der Straftaten und damit verbunden die große 
Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls der Bürger sowie raffiniertere Metho-
den der Verbrechensbegehung und größere Tätermobilität machten die Schaffung 
einer entsprechend professionell arbeitenden Polizei erforderlich.

1.3.1	 Frankreich
Als Folge der Napoleonischen Kriege herrschte Chaos und Verbrechen. Niemand 
war sich seiner sicher. Um dem Herr zu werden, richtete Polizeiminister Joseph 
Fouché 1818 die Sûreté (Sicherheit) in Paris ein. Als Chef verpflichtete er Eugène 
François Vidocq, der viele Jahre als Galeerensträfling zugebracht hatte. Vidocq 
erkannte, dass dem Verbrechertum nicht uniformiert und mit dem Säbel rasselnd 
beizukommen war. Vielmehr waren Unauffälligkeit, Klugheit, List, Beobachtungs-
gabe und Kombinationsfähigkeit gefragt. Er bildete spezielle Kriminalisten heran, 
die das Milieu kannten, und ließ sie in Zivil ihren Dienst versehen, damit sie sich 
unauffällig bewegen konnten. Als Ausweis trugen sie eine Legitimationsmedaille 
unter dem Rockaufschlag (Kapitel 1.5.6). Wie recht Vidocq mit der neuen Strategie 
hatte, zeigten schon bald die sich einstellenden Erfolge.

1.3.2	 England
Hier herrschten ähnlich chaotische Verhältnisse wie in Frankreich. Literarisch ist 
dies u.a. durch die Erzählungen über „Jack the Ripper“ bekannt geworden. Der 
Grund für die Anarchie war jedoch ein anderer als in Frankreich. Aus Angst, seine 
bürgerlichen Freiheiten zu verlieren, lehnte das Volk die Einrichtung einer Polizei 
ab. Erst als die Bürger ihre Freiheiten durch das Verbrechen stärker bedroht sahen 
als durch die Polizei, gründete 1829 Innenminister Sir Robert Peel die Metropolitan 
Police in London. Da diese in einem Gebäudeteil untergebracht wurde, der seit dem 
Jahr 1000 dem Schottischen König als Quartier diente, wenn er in London weilte, 
nannte der Volksmund die Polizei „Scotland Yard“. Bei der Einrichtung der Polizei 
erließ Peel als Erstes eine ausführliche Vorschrift über höfliches Verhalten der 
Polizeibeamten gegenüber den Bürgern. Der noch heute als freundlich geltende 
Polizist, liebevoll Bobby (Kosename des Vornamens von Robert Peel) genannt, 
hat seinen guten Ruf bereits aus diesen ersten Anfängen.

Die heutige Kriminalpolizei, das „Criminal Investigation Department“, kurz CID, wurde 
erst 1878 gegründet. Ihr fehlt allerdings auch eine landesweit zentrale Zuständigkeit 
und Weisungsbefugnis, wodurch die Effektivität ihrer Arbeit negativ beeinflusst 
wird. Erst am 1.4.1992 wurde in London der „National Criminal Intelligence Service“ 
(NCIS) eingerichtet. In der Geschichte Englands ist damit erstmals eine Dienststelle 
geschaffen worden, die Informationen über Straftaten von landesweiter Bedeutung 
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